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(54)  Anschlussklemme 

(57)  Die  Anschlussklemme  (1)  mit  bügeiförmigem 
Grundkörper  (4)  und  zwischen  den  Bügelschenkeln  (4', 
4")  verschieblich  gehaltener  federbelasteter  Druckplatte 
(6)  weist  auf  einer  Seite  in  den  Schenkeln  jeweils  eine 
Ausnehmung  (10,  11)  auf,  welche  ein  Aufsetzen  der 
Klemme  (1)  über  den  Leiter  (2)  auf  die  Schiene  (3)  von 
der  Seite  her  ermöglicht. 

CM 
<  
CT 
LO 
CT 

CO 
CO 
o  
Q_ 
LU 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.15.12/3.4 



1 EP  0  834  959  A2 2 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Anschlus- 
sklemme  zum  Anpressen  eines  elektrischen  Leiters 
gegen  eine  Sammelschiene  oder  dgl.,  mit  einem  zum 
Aufsetzen  mittels  Haltefüssen  auf  eine  Schiene  vorge- 
sehenen  bügeiförmigen  Grundkörper  und  einer  an 
einem  im  Bügeljoch  zwischen  den  Bügelschenkeln  ver- 
schieblich  gehaltenen  Führungsbolzen  vorgesehenen 
Druckplatte,  welche  unter  dem  Einfluss  einer  Druckfe- 
der  in  Richtung  der  Schenkelenden  gedrückt  wird. 

Die  bekannten  Klemmen  dieser  Art,  eingesetzt  als 
sog.  Schirmanschlussklemmen  zum  Erden  der  Abschir- 
mung  von  abgeschirmten  Kabeln,  haben  den  Nachteil, 
dass  sie  oft  nur  mit  grösserem  Kraftaufwand  und  relativ 
umständlich  auf  eine  Schiene  aufzusetzen  sind. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  war  es  somit, 
eine  einfach  aufgebaute  Anschlussklemme  zu  konstru- 
ieren,  welche  neben  dem  eigentlichen  Zweck,  d.h.  dem 
Anpressen  eines  Leiters  an  eine  Sammelschiene,  auch 
besonders  bedienerfreundlich  auf  die  Schiene  aufsetz- 
bar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Anschlussklemme  der 
eingangs  definierten  Art  erfindungsgemäss  mit  den 
Merkmalen  gemäss  dem  kennzeichnenden  Teil  von 
Anspruch  1  auf  verblüffend  einfache  Weise  gelöst. 

Besondere  Ausführungsformen  des  Erfindungsge- 
genstandes  sind  in  den  abhängigen  Ansprüchen  defi- 
niert. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  noch 
etwas  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schaubildliche  Darstellung  einer 
Anschlussklemme  nach  der  Erfindung; 

Fig.  2  die  Anschlussklemme  nach  Fig.  1  in  Frontan- 
sicht; 

Fig.  3  die  Anschlussklemme  nach  Fig.  2  von  der 
Seite; 

Fig.  4  die  Anschlussklemme  nach  Fig.  2  von  oben. 

Fig.  1  der  Zeichnung  zeigt  in  perspektivischer  Dar- 
stellung  eine  Schirmanschlussklemme  1  aus  Alumi- 
nium,  welche  zum  Anpressen  eines  elektrischen  Leiters 
2  an  eine  Sammelschiene  3  dient.  Letztere  ist  z.B.  mit 
der  Erdungsanlage  verbunden. 

Die  Anschlussklemme  1  weist  einen  bügeiförmigen 
Grundkörper  4  auf,  wobei  die  Bügelschenkel  4',  4"  Hal- 
tefüsse  bilden,  um  die  Klemme  1  auf  eine  Schiene  3 
aufzusetzen.  Im  Bügeljoch  4"'  ist  ein  Führungsbolzen  5 
gehalten,  welcher  zwischen  den  Bügelschenkeln  4',  4" 
verschieblich  ist.  Am  unteren  Ende  des  Führungsbol- 
zens  5  ist  eine  Druckplatte  6  angeordnet.  Zwischen 
Druckplatte  6  und  Bügeljoch  4"'  ist  eine  Druckfeder  7 
angeordnet,  welche  die  am  Bolzen  5  geführte  Druck- 

platte  6  nach  unten  drückt  und  somit  bei  auf  eine 
Schiene  3  aufgesetzter  Klemme  1  den  Leiter  2  gegen 
die  Schiene  3  anpresst. 

Die  beiden  Bügelschenkel  4',  4"  weisen  jeweils  auf 
5  der  selben  Seite  in  der  Schenkelkante  8  bzw.  9  eine 

Aussparung  1  0  bzw.  1  1  auf,  welche  am  unteren  Ende 
des  entsprechenden  Schenkels  durch  einen  Haltefinger 
1  2  bzw.  1  3  mit  nach  oben  ragender  Endklaue  1  2'  bzw. 
13'  begrenzt  sind. 

10  Dank  dieser  Konstruktion  lässt  sich  die  Klemme  1 
von  der  Seite  her  auf  die  Schiene  3  aufsetzen,  wobei  die 
Druckplatte  6  gegen  die  Kraft  der  Druckfeder  7  nach 
oben  ausweichen  kann,  dabei  aber  den  Leiter  2  gegen 
die  Schiene  3  anpresst. 

15  Die  Fig.  2-4  zeigen  die  Klemme  in  Frontansicht,  von 
der  Seite  bzw.  in  Draufsicht. 

Patentansprüche 

20  1.  Anschlussklemme  zum  Anpressen  eines  elektri- 
schen  Leiters  gegen  eine  Sammelschiene  oder 
dgl.,  mit  einem  zum  Aufsetzen  mittels  Haltefüssen 
auf  eine  Schiene  vorgesehenen  bügeiförmigen 
Grundkörper  und  einer  an  einem  im  Bügeljoch  zwi- 

25  sehen  den  Bügelschenkeln  verschieblich  gehalte- 
nen  Führungsbolzen  vorgesehenen  Druckplatte, 
welche  unter  dem  Einfluss  einer  Druckfeder  in 
Richtung  der  Schenkelenden  gedrückt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Bügelschenkel 

30  auf  der  selben  Seite  je  eine  sich  zu  einer  Seiten- 
kante  öffnende  Aussparung  aufweisen,  welche  am 
unteren  Ende  durch  einen  Teil  des  jeweiligen 
Schenkels  bildenden  Haltefinger  mit  nach  oben 
ragender  Endklaue  begrenzt  ist,  derart  dass  die 

35  Klemme  über  einen  an  eine  Schiene  anzupressen- 
den  Leiter  unter  federelastischem  Ausweichen  der 
Druckplatte  von  der  Seite  her  auf  die  Schiene  auf- 
setzbar  ist. 

40  2.  Anschlussklemme  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sich  jede  Aussparung  von 
der  Seitenkante  des  Schenkels  her  nach  innen  keil- 
förmig  verengt. 

45  3.  Anschlussklemme  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Druckplatte  auf 
ihrer  Unterseite  mindestens  eine  Rinne  zum  Erfas- 
sen  des  an  eine  Schiene  anzupressenden  Leiters 
aufweist. 

50 
4.  Anschlussklemme  nach  einem  der  Ansprüche  1-3, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Druckplatte  als 
Hohlzylindersegment  ausgebildet  ist. 

55  5.  Anschlussklemme  nach  einem  der  Ansprüche  1-4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  aus  einem  elek- 
trisch  leitenden  Werkstoff,  insbesondere  Metall,  wie 
z.B.  Aluminium,  besteht. 
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